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verhältnis, so kommt der Gedanke des § 1043 ABGB. zur

Geltung, nämlich, sdise Zahlung des einen hat alle befreit, deshalb
müssen alle den Zahlen-den verhältnismäßig befriedigen.

§ 14 bestimmt im Abs. (1), sdaß die Fonsdsbeiträge nach § 7,

Abs. (1), Ziffer 2, lit. & unb c, von den Einkiinsten aus Vermies
tung und Verpachtung sabgesetzt werden können.

Das Gesetz verbietet nach Absatz 2 sdie Uberwälzung lder vom

Eigentümer zu leistenden Foudsbeitriige san-f den BesstandnehmerZ
nur im Falle des § 9 gilt eine Mietzinserhöhung kraft Gesetzes
als vereinbart.

Absatz 3 sieht-die Möglichkeit einer Neuparifizierung vor,

wenn z. ‘ß. der Friedensmietzins strittig ist oder »die Belege
iiber seine Festsetzung nicht mehr vorhanden sind. Jn Ermangelung
eines von sder Mietkommission festgesetzten Friedensmietzinses

ikönnen daher eine sder Parteien oder der Fonds die Festsetzung
des Friedensmietzinsses sbei der Mietkommission begehren. An
Stelle sdes Friedensmietzinses ist bei Hauseigentümerwohnungcti
»der der Einkommensteuer zugrunde sgelegte Nutzungswert maß;
geben-d.

' ’

Näheres hierüber siehe bei § 31.

IV. Leistungen des Fonds.

§ 15. (1) Der Fonds kann nach Maßgabe der vorhandenen
Mittel finanzielle Hilfe gewähren:

a) für die Wiederherstellung der durch Kriegseinwirkung be-

frhiidigten oder zerstörten Wohnhöufer;
'

.

—

.

b) fiir Ersatz des zerstörten -Hausrates, vor allem von Möbeln.

_. (2) Für den Aufbau der durch Kriegseinwirkung befchödigten
oder zerstörten Wohnhiiufer kann der Fonds bis zur vollen Höhe der

Wiederherstellungskosten unverzinsliche Darlehen gewähren, die

hypothekarifch sicherznstellen find.
(3) Der Darlehensnehmer hat jährlich einen Tilgungsbetrag

in der Höhe von 1 o. H. der Darlehensfumme, in zwei gleichen Teils -

betragen am 1. Jänner nnd am 1. Juli jedes Jahres, erstmalig an

dem der baubehördlichen Bewohnungss und Beniistzungsbewilligung
in Ermangelung einer solchen dem Tage der Vollendung der Wieder-

herstellungsarbeiten folgenden Halbjahrestermin an den Fonds
abzuftatten.

_

'—

(4) Die mittels Fondshilfe«rvied«erhergeftellten Wohnungen
und Geschäft-träume unterliegen den Bestimmungen des Sonden:-
gesetzes mit ber nachfolgenden Abänderung Der jährliche Haupt-
mietzins darf höchstens 1 v.H. der für die Wiederherstellung der
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Mieträume ansgewendeten Kosten betragen. Unterlagen die Miet-
räume im Zeitpunkte der Kriegseinwirkung hinsichtlich der Miet-

zinsbildung den Bestimmungen des Mietengesetzes, so kann minde-

stens der Hauptmietzins im Zeitpunkte der Kriegseinwirkung ver-

langt werden. Bei Wiederherstellung von der gemeinsamen Be-

niitzung der Mieter dienenden beschädigten oder zerstörten Gebäude-
teilen werden jährlich 1 v. ©. der Wiederherstellungskosten bis zur
Tilgung des Fondsbeitrages für jene Mieträume, deren BeniiHern
die Wiederherstellung zugute kommt, proportional dem Haus-miet-
zins, berechnet.

(5) Der Vermieter kann die Bezahlung des Mietzinses nach
Abf. (4) von dem aus die Erteilung der baubehärdlichen Bewoh-
nungs- und Beniitzungsbewillignng folgenden Tage an, in Er-

mangelung einer solchen von dem —8eitpunlte der Vollendung der

"Wiederherstellungsarbeiten angefangen für die künftige Dauer des

Vertrages begehren. Das Begehren muß mittels eingeschriebenen
Briefes gestellt werden. Kommt binnen einem Monat nach dem Ab-

lauf dieser Frist eine Vereinbarung nicht zustande, so endet der

Mietvertrag mit Ablauf von vier Monaten nach Erhalt des ein-

geschriebenen Briefes.
(6) Wird der Mieter zur Räumung verurteilt lAbs. (5)]‚ fo

beträgt die Leistungsfrist drei Monate; ihre Verlängerung ist un-

zulässig. Der bisherige Bestandnehmer hat für die Benutzung der

Näume nach der Beendigung des Mietvertrages bis zur tatsäch-
lichen Räumung einen Gntschädigungsbetrag in der Höhe des letzten
Mietzinses zu bezahlen.

‘

,
_ _

(7) Jn den Fällen des Abs. (1), lit. a, kann die Fondshilfe
auch in der liberuahme der Bürgschast (§ 1355 ABGB.) fiir ein

zweit- oder fpäterrangig sichergestelltesiDarlehen und dessen Ver-

zinsung samt Nebengebiihren oder in nicht rückzahlbaren su-

schüssen zur Verzinsung bestehen.
«

(8) Die näheren Vorschriften iiber die Gewährung von Fonds-
[,qu gemäß Abs. (1), lit. b, insbesondere iiber Art, Umfang und

Tilgung werden durch eine mit Zustimmung des Hauptausschusses
des Nationalrates bis 31. Oktober 1948 zu erlassende Verordnung

»
getroffen".

Die Fondshz'lfe kann für die Wiederherstellung von

Wohnhäusern und für den Ersatz des zerstörten Haus-

rates, vor allem Möbel, gewährt werden. Diese Fonds-

hilfe kann in der Gewährung von unverzinslichen Dar-

lehen bis zur vollen Höhe der ‘Wiederherstellungskosten, in

der—Übernahme der Bürgschaft oder in nicht rückzahlbaren Zu-
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schüssen zur Verzinsung für fremde Darlehen bestehen. Hier—
“

über und iiber die Gewährung selbst entscheidet der Fonds nach
freiem Ermessen. -"

Die Darlehen sind in der Weise abzustatten, daß jährlic
1% der Darlehenssumme, beginnend ab Vollendung der Wieder-

herstellungsarbeiten an den Fonds zurückzuzahlen ist. Für die
Zwischenzeit ist der Fonds durch bücherliche Eintragung sicher-
zustellen. -

5 15, Abs. (4), enthält zunächst den Grundsatz, daß die mit
Fondshilfe wiederhergestellten Wohnungen (Geschäftsräume)
den Bestimmungen des Mietengesetzes unterliegen, allerdings mit .

der Änderung, daß der jährliche Hauptmietzins höchstens 1°].
der Wiederherstellungslcosten, hinsichtlich mietengeschützter
Räume aber niemals weniger als der frühere Hauptmietzins be- -.

tragen darf. Wurden lediglich gemeinschaftliche Anlagen eines
- Hauses beschädigt oder zerstört, dann gelten diese Zinse nur für
jene Mieter, denen die Wiederherstellung zugute kommt; hicbei
sind bei Berechnung des auf die einzelne Wohnung entfallenden
Mietzinses die Hauptmietzinse verhältnismäßig zugrunde zu

legen. ·

Die Abs. 5 und 6 enthalten die Bestimmungen, die es dem"
Vermieter ermöglichen sollen, die neuen Mietzinse auch in jenen
Fällen zu begehren, in denen kein neuer Mietvertrag abge-
schlossen wurde, sondern der Mietvertrag noch aufrecht besteht.
Diese Vorschriften sind den Bestimmungen der Mietengesetz-.
novelle 1946 nachgebildet.

Nach Abs. (8) überläßt das Gesetz, das nur die Grundsätze
über die Gewährung von Fondshilfe enthält, die näheren Aus-

führungen einer Verordnung, die bis 31. Oktober 1948 zu er—

lassen ist und die der Zustimmung des Hauptausschusses des
Nationalrates bedarf.

I. Gegenstand der Fon.dshilse.
Nach § 15, Abs. (1), wird die Fondshilse siir die Wieder-

herstellung von Wohnhäusern, idie durch Kriegeeinwirkung de-

schödigt oder zerstört wurden, unid siir lden Ersatz ides zerstörten
Hausrates, vor allem von Mö.beln, gewährt. Für unbedeutende-
Kriegsschöden an Wohnhäusern«(§ 2, lit. .c), die nach.§ 10 als

nicht kriegsbeschödigt gelten, sowie sfiir Wohnhäuser,ssdie unter
die Bestimmungen des § 2, lit. a und b, f-aIIen, wird IeinekFondss
hilf-e geleistet; desgleichen wird kein Ersatz fiir: beschädigtem
gestohlenen-oder sonstwie verloren gegangenen Häuser gegeben.
DIE Tatsache der Besschiidigung oder Zerstörung eines :Wohns.s
bewies wird in der Regel leicht seststellbar sein. Anders liegt,
diese Frage beim Hausrat. ngird Ausgabe der am«Abs.·sz»(8)s
in Aussicht gestellten Verordnung sein, nähere Bestimmungen
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auch über die Art des Nachweifes ider Zerstörung des Hausrates
zu treffen. Fondshilfe für die Wiederherstellung von Wohnhäusern
wird nur für jene Wiederherstellungsarbeiten gewährt, »die nach
dem 30. Mai 1948 begonnen swurden (§ 17, lit. c). Mangels einer

gleichartigen Bestimmung für _ben Hausrat kann für diesen, auch
wenn seine Nachschaffung vor diefem Zeitpunkt vorgenommen

wurde, Fondshilfe in Anspruch genommen werden. Ein Rechts-
anfpruch auf die Fonsdshilfe besteht nicht, denn edas

Gesetz sagt ausdrücklich: »Der Fonds kann ..... Hilfe gewähren”.
llber iden Zeitpunkt und das Ausmaß der Fondshilfe enthält
das Gesetz »die Bestimmung, daß Fondshilife nur nach Maßgabe
der vorhanden-en Mittel gewährt wir-d. Für idie zeitliche Berück-

sichtigung der ansuchenden Vewerber stellt § 18, Abs. (2), sdie

Erlsassung von Nichtlinien darüber in Aussicht, in welcher Reihen-
folge ·der Wiederaufbau durchzuführen ist. Sm übrigen fiehe auch
die Bemerkungen zu §§ 1 unb 2.

II. Arten der Fonsdshilfe.
A.Für die Wiederherstellung der Wohnhäsufer

ist vorgesehen: -

‘

a) Gewährung von unverzinslichen Darlehen bis

zur voll-en Höhe der Wiederherstellungsioften sAbf. (2)]‚
b) übernahme sder Viirgschaft für ein zweit- oder später-

rangig sichergestelltes Darlehen samt Verzinsung und Neben-

gebühren [A·bf. (7)],
'

c) Gewährung nicht rückzahlbarer Zuschüsse zur

Verzinsung für Darlehen lAbf (7)].

B. Für zerstörten Hausrat ist »Erfatz« «vorg-efehen.
Zu A. Das Fonds-darleihen kann in ider vollen Höhe der

Wiederherstellungskossten gegeben werben. .

Unter Wiederherstellungskosten sind alle Aufwen-

düngen zu verstehen, die zur technischen Durchführung sder Wieder-

herstellung notwendig sind; hierunter ifallen jedenfalls Abbruch-
arbeiten, Sprengungen und Schutt-abräumungsarbeiten, wenn diese
im Zusammenhang mit der Durchführung »der Wiederherstellung

vorgenommen werden, unsd die Wiederherstellungsarbeiten selbst.

Zu den Wiederherstellungskosten zählen aber auch alle Aufwen-
dungen für »die aus Anlaß der Wiederherstellung notwendigen

landeren Amtshandlungen oder Maßnahmen, wie Planoerfassung,
Ansuchen der Baultnie, Bandewilligungsverfahren, Kanalanfchluß
u. dgl. Die Kosten einer rechte-freundlichen Vertretung fallen nicht
unter den Begriff iderWiederherftellsungskosten Unter Aufbau im
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Abs. (2) im Zusammenhang mit beschädigten und zerstörten Wohn-
häusern kann nich-is anderes als Wiederherstellung verstanden
werden.

Die Darlehen werden unverzinslich gegeben und miissen
hypotheksarisch sichergestellt werden. Ohne hypothelarische
Sicherstellung kann ein Fondsdarlehen nicht gegeben werden.
Die Sicherstellung kann auf sder Liegenschaft, auf der sich das

wiederherzustellen-de Haus befindet oder »auf irgend einer anderen,
auch im fremden Eigentum lbefindlichen Liegenschaft erfolgen.
Demnach kann auch ein Mieter, sofern er nur ein geeignetes
Pfandobjekt zu erbringen vermag, die Fondshilfe in Anspruch
nehmen; für die tatsächliche Inangriffnahme unsd Durchführung
des Bauvorhabens bleiben sdie baurechtlichen und zivilrechtlichen
Vorschriften, insbesondere auch über die Zustimmung des Grund-

eigentiimers unberührt. Der Wohnungseigentiimer nsach dem vom

«N-ation«alrat am 8. Juli 1948 beschlossenen Gesetz iiber das

Eigentum san Wohnungen und iGeschäftsräumen kann jedenfalls
die Fondshilse in Anspruch nehmen, sda er ja Miteigentum an

der Liegenschaft erwirsbt und ein IFondsdarlehen auf seinem
Liegenschaftsanteil grundbiicherlich sichergestellt werden kann. Ob
eine Sicherstellung auf einem Hausanteil akzeptiert werden wird,
muß der Entschließung im Einzelfall vorbehalten werden. Das
Darlehen ist in sder vollen Höhe grundbiicherlich sicherzustellcn.
Da ein bestimmter Rang für die grundbiicherliche (Eintragung des
Darlehens vom Gesetz nicht gefordert ist, kann der Fonds sich mit
der Eintrag-trug in jeder Nangordunng zufrieden geben. liber-
haupt kann der Fonds sdie Bedingungen der Dsarlehensgewährung,-

«

ausgenommen den Fall der Rückzahlung des Darlehens nach
Abf. (3), nach freier Entschließung festsetzen. Das Dsarlehen wird

abgeschlossen zwischen sdem Fonds und idem Bewerber. Pfand-
gläubiger ifi »der Fonds, zu dessen Gunsten die Einverleibung des

Pfandrechtes durchzuführen ist. -

Die Tilsgungssdauer der vom Fonds-gegebenen Darlehen
wurde mit 100 Jahren bemessen, um sdie·.Mietzinse in iden mit
Fondshilfe wiederhergestsellten Wohnhiiusern niedrig zu halten.
Der jährliche Tilgungsbetrag ist demnach mit 1% der Darlehenss
fumme festgesetzt. llEine Verzinsung des {Darlehens ist nicht vor-

gesehen. Der Tilgungssbetrag ist in zwei gleichen Teilbeträgen —

am 1. Jän. und am 1. Juli jedes Jahres zu entrichten. Er ist
erfimnlig an sdem der Veniitzungsbewilligung oder in den Fällen-
in denen ein-e Beniitzungsbewilligung nach den Vauvorschristen
nicht fnorgeiehen iii, an dem dem Tage der Banvollendung
folgen-den oben bezeichneten««Halbjahr·estermin fällig. Als Tag
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der Erteilung der Bewohungss und Beniitzungsbewilligung wird

der Tag des Gintrittes der Rechtskraft der erteilten Bewilligung
anzusehen sein. Wann eine Baufiihrung vollendet ist, ist nach
den Bauvorschriften zu beurteilen.

·Als Fondshilfe sieht das Gesetz »auch die Ubernahme einer

Vürgschaft vor. Die Viirgschast erstreckt ssich »auf die Dar-

lehenssumme samt Verzinsung und Nebengebühren. Sie wird nur

gewährt für ein zweit- oder späterrsangig sichergestelltes Darlehen.
Zweck ihrer Aufnahmein das Gesetz ist es, den Kreditinstituten
die Möglichkeit zu geben, Darlehen über das ihnen satzungsmäßig
zugestandene Ausmaß zu gewähren und so eine Entlastung des

Fonds herbeizuführen. Voraussetzung ist, daß das verbiirgte Dar-

lehen ggrundbücherlich sicher-gestellt ist. Das Gesetz verweist auf
§ 1355 ABGB., welcher lautet: Der Bürge kann in lder Regel
erst dann belanget werden, wenn der Hauptschuldner auf des

Gläubigers gerichtliche oder saußergerichtliche Ginmsahnung seine
Verbindlichkeiten nicht erfüllet hat. Nach § 1346, Abs. (2), ABGB.,
ist zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrsages erforderlich-, daß die

Verpslichtungserkläruug des Bürgen schriftlich abgegeben wird.

Nach §-350 HGB. sind sauf eine Vürgschast, die auf der Seite
des Vürgen ein Handelsgeschäst ist, sdie Formvorschristen des

.§ 1346, Abs. (2), des österreichischen Bürgerlichen Gesetzbuches nicht
anzuwenden. .

_

«

Durch sdie Möglichkeit der Gewährung von nicht rückzahls
sbaren Zuschiissen zur Verzinsung eines sremdenDarlehens
sollen gleichfalls wieder eine Entlastung des Fonds und- auch für
die mit fremden Darlehen wiederhergestellten Mieträume trag- »

bare Mietzinfe erreicht werden.
"

Zu B. Der Ersatz des Hausrates kann in Form von Geld-

leistungen oder Natur-alleist·uugen erfolgen. Das Gesetz über-

läßt sdie Lösung dieser {frage, wie auch »die Feststellung des

Umfanges und der Tilgung sder Fondshilse im Abs. (8), der

Verordnung, die bis 31. Okt. 1948 zu erlassen ist. -—

,

Die mittels Fondshilse wieder hergestellten Wohnungen und

Geschäftsräume unterliegen grundsätzlich den Bestimmungen des

Mietengesetzes. Dies gilt sowohl für »die bereits früher unter

»das Mietengesetz fallenden Wohnungen wie auch sür die Gold-

ziuswohuungen (letztere unterlagen bereits nach § 1 der Ver-
ordnung vom 5. September 1939, DNGBL I S. 1671, den Be-

stimmungen des Mietengesetzes über den Kündigungsschutz). Das

Wohuh-aus-Wiederiausbaugefetz sieht nunmehr hinsichtlich rbieier
Wohnungen eine Änderung in der Mieizinsbildung vor; es kann
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1% -der"Wiederherstellungskosien, bei den dem Mietengesetz unter-

liegen-den Wohnungen mindestens der Hauptmietzins, der im
Zeitpunkt der Kriegseinwirkung gezahlt wurde, verlangt werden.
Weiters sieht das Gesetz sdie Aufteilung der Wiederherstellungss
kosten auf die Mietriiume vor, deren Beniitzern sdie Wiederher-
stellung zugute kommt. Schließlich regelt »das IGesetz die Frage,
wie der Hauseigentiimer seinen Anspruch auf den oben erwähnten
neu-en Mietzinsgegeniiber dem Mieter durchsetzen kann.

Näheres hierüber sie-he bei § 31.

§ 16. Der Bundesminister siir Handel und Wiederausbau be-

stimmt alljährlich nach Anhörung der Kommission (§ 5), welcher
Anteil des Fonds sitr Darlehen zur Wiederherstellung der Wohn-
häuser und für Finanzierung des Grsayes von lriegszerstärtem
Hausrat vergeben werden darf.

Alljährlich hat der Bundesminister für Handel und Wieder-
aufbau zu bestimmen, welche Beträge für die Wiederherstellung
der- Wohnhäuser und welche für den Ersatz des Hausrates zur

Verfügung gestellt werden.

Die Feststellung der Aufteilung sder Fondsmittel ist ein-e
der Voraussetzungen siir sdie Aufstellung des Wirtschsasisplanes (§ 6),

§ 17. Fondshilse für die Wiederherstellung kriegsbeschädigter
oder zerstörter Wohnhäuser dars nicht gewährt werden:

a) soweit die Kosten der beantragten Bauaussiihrung die

Kosten einer sachgemäßen, normalen Ausführung übersteigen;
b) wenn die Wiederherstellung vom ursprünglichen Bestand

wesentlich abweicht und fiir die Abweichung keine zwingenden Vor-

schriften maßgebend waren oder wenn der wiederherzustellende
Wohnraum zu den nicht Wohnzwecken dienenden Räumen in einem
ungünstigeren Verhältnis stände als vor der Wiederherstellung;

c) soweit Wiederherstellungsarbeiten vor dem 1. Juni 1948

geleistet wurden.

Diese Bestimmung enthält die Fälle, in denen die Ge.

_währung einer Fondshilfe ausgeschlossen sein soll.
Als solche führt das Gesetz an: -

a) Wenn die Kosten der beantragten Bauausführung die
Kosten einer sachgemäßen, normalen Ausführung übersteigen;

b) wenn die Wiederherstellung vom ursprünglichen Bestand
ohne zwingenden Grund abweicht oder wenn anläßlich der

Wiederherstellung mehr Geschäftsraum geschaffen wird, als vor
Eintritt des Kriegsschadens vorhanden war; ein zwingender
Grund liegt dann vor, wenn die Bauvorschrift die Wiederherstel-

«

lim-0 des früheren Zustandes nicht zuläßt;
'
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c) für Aufwendungen, die aus Anlaß der Wiederherstellung
vor dem 1. Juni 1948 tatsächlich gemacht wurden; in diesem
Falle besteht allerdings auch keine Beitragspflicht an den Fonds.
Es kann aber in allen Fällen, in denen die Wiederherstellungs—
arbeiten aus irgend einem Grunde unterbrochen wurden, für die
restlichen Arbeiten Fondshilfe in Anspruch genommen werden.

Eine Bauausführung ist sachgemäß, wenn sie dem erteilten

Konsense, den Bauvorischristen und den Erfahrung-en der tech-
nischen Wissenschaft gemäß vorgenommen wurde. Eine Bauauss

ifiihrung ist normal, wenn sie dem jeweiligen allgemeinen wohn-
kulturellen Stande der Bevölkerung entspricht. Eine Ab weichung
vom ursprünglichen Bestand liegt jedenfalls dann vor,
wenn das Gebäude nicht mehr oder nicht zur Gänze auf der

bisherigen Baufläche errichtet wird, wenn idie Nanmeinteilung
oder :die Wisdmung der Räume abgeändert wird oder wenn gegen-
über dem Baubestsand im Beitpunlte der Kriegseinwirlung Ver-

größerungen oder Verlleinerungen sdes Gebäudes in waags oder

lotrechter Richtung vorgenommen werden. Die Fondshilfe muß
versagt wer-den, wenn diese Abweichungen wesentlich sind. Wann
eine Abweichung wesentlich ist, wird quaestio facti sein und

muß der Beurteilung im Einzelfall überlassen bleiben. Sie ist
saber jedenfalls wesentlich, wenn das Gebäude auf einer anderen

Liegenschaft errichtet wird. swingenide Vorschriften über
'

die Durchführung von Bauvorhaben enthalten die Bauvorschristen
(Eisenbahnvorschriften, Wasserrechtsvorschristen u. dgl.). Solche
zwinsgende Vorschriften sind die Flächenwidmungss und Bebauungss
pläne, die Fluchtlinienplänek die Vorschriften über die Höhe der
Gebäude (Baullasse, Bauzone) und ihre Anordnung zueinander
(.Bauweise). Verlangen diese Vorschriften eine Abänderung des

Gebäudes gegenüber dem ursprünglichen Bestand unsd würde bei

Nichtseinhaltung dieser Vorschriften sdise Baubewilligung versagt
werden, dann liegt eine Abweichung aus sGrund zwingend-er Vor-

schrift vor. Sn diesem Falle findet § 17, lit. b, keine Anwendung
und kann die Fondshilsfe trotz sder Abweichung vom ursprüng-
lichen Bestand gewährt werden. Die Fondshilse wird demnach
auch idann in Anspruch genommen werden können, wenn die

Wiederherstellung eines Gebäudes auf der bisherigen Baufläche
oder Liegenschaft wegen-Widmungsänsderung derselben auf Grün-

land oder Verlehrsslächen nicht mehr durchgeführt und das

Gebäude auf einer anderen Liegenschaft aufgeführt werden soll.
Das· Verhältnis zwischen der Verteilung des Neubestanides auf.
Wohnräume und andere Näume einerseits und der ursprünglich
bestandenen Verteilung anderseits wir-d richtigerweise nach dem-
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verhältnismäßigen Ausmsaß des umbauten Raumes festzustellen
sein. Das Verbot ider Gewährung von Fondshilfe für
Wiedserherstellungsarbeiten, sdie vor idem 1. Juni 1948

geleistet wurden,« schließt sdie Gewährung der Fondshilfe fiir
die Fertigstellung solcher aus irgend einem Grunde nicht voll-

endeten Bauten nicht saus. Allerdings wer-den in einem solchen
Falle für sdie mit Fondshilfe wiederhergestellten Wohnhausteile
die Bestimmungen des Gesetzes, insbesondere jene des § 15,

Abs. -(4), über die Mietzinsbildung wirksam. Wir-d demnach
z. SB. nur ein Teil ein-er Wohnung, eines Geschäftsraumes oder

einer gemeinschaftlichen Anlage mit Fondshilse fertig-gestellt,
dann treten sdie Bestimmungen des § 15, Abs. (4), für die ganze

Wohnung, den« ganzen sGeschästsranni, die gesamte gemeinschaftliche
Anlage sin Wirksamkeit. Daß in einem solchen Falle auch idie

Bestimmungen des § 8, Abs. (1), wirksam werden, wurde bereits
bei dieser Gesetzesstelle besprochen.

§ 18. (1) Bewerber, die für ihre Wiederausbauvorhaben eine

Fondsleistung anstreben, haben ihre Gesuche an das Bundesminis

sterium für Handel und Wiederaufbau zu richten und beim Landes-

hauptmann, in dessen Gebietsbereich die Liegenschast liegt, einzu-
reichen. Dieser hat die Gesuche nach überprüsung und Begutachtung
an das Bundesministerium für Handel und Wiederausban mit
einem Antrag weiterznleiten. Der Bundesminister sür Handel und

Wiederaufbau entscheidet über das Ansnchen nach Anhörung der

»Kommission für den WohnhaussWiederaufbau«.
(2) Das Vundesministerium für Handel und Wiederausbau

stellt nach Anhörung der Kommission (§ 5) und der Landesregies
rungen Nichtlinien über die Neihensolge, in der der Wiederausbau
im allgemeinen und die Wiederherstellung im Einzelsalle durchzu-
siihren»ist, aus, die sür die mit der Handhabung dieses Bundes-

gesetzes betrauten. Behörden bindend sind. Die Gewährung der

Fondshilse kann von Auslagen, insbesondere hinsichtlich der bau-

technischen und bauwirtschaftlichen Gestaltungsowie hinsichtlich der

Ausführung und Uberwachung der Wiederherstellungsarbeiten ab-
hungig gemacht werben. Bei der Gewährung von Fondshilfe ist
daraus Bedacht zu nehmen, daß die Fondsmittel in einem Ausmaß
den Bundesländern zufließen, das der Höhe der vom Bundesminis
fterium für Handel und Wiederausbau festgestellten Kriegsschüdeu
an Wohnhäusern in den einzelnen Bundeslündern entspricht.

_ _Dz‘e Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe sind grund-
sätzlich beim zuständigenLandeshauptmann einsah-singen und
von diesem nach Überprüfungldem Bundesministerium für Handel
und erderaufbau'mit “einem" Antrag vorzulegen.

«
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Für die Entscheidung des Bundesministeriums für Handel

und Wiederaufbau sind nach Anhören der Kommission und‘der
Landesregierung Richtlinien aufzustellen, durch die eine plan-

.mäßige Durchführung des Wiederaufbaues sichergestellt werden

soll. Hiebei müssen bei der Aufteilung der Fondsmittel die in

den einzelnen Bundesländern jeweils festgestellten Kriegsschäden
gebührend berücksichtigt werden. -

Diese Bestimmung enthält die Vorschriften über sdie Ein-

bringung der Ansuchen unsd die Feststellung der Zuständigkeit
des Vundesministers ifür Handel und Wiederaufbau zur Ent-

scheildung über ein Anfuchen um Gewährung einer Fondsleistung.-
Vor Entscheidung über ein Ansuchen ist »die Kommission für den

Wohnh—aus-Wiederauf·bau anzuhären. Der Vundesminister ist an

das Gutachten sdiefer Kommission nicht gebunden, er ist nur ver-

psflichtet, diese Kommission anzuhören. Er entscheidet gemäß § 15,

Abf. (1), erster Gag, nach freiem Ermessen. Die wesentlichen Vor- —

schriften für sdas Ansuchen und die Durchführung des Verfahrens
sind aus «ben nachfolgenden Ausführungen zu ersehen-

Hat sich nun der Eigentümer entfchlossen, sein durch Kriegs-
einwirlung bsefchädigtes oder zerstörtes Wohnhaus mit Fonds-
hilfe wiederherzustellen, wird zuerst festzustellen sein, ob es sich
um seinen unbedeutenden Kriegsschaden im Sinne sdes § 2, lit. c,

des Gesetzes handelt, in welchem Falle Fondshilfe nicht gewährt
wird, oder um Schäden, deren Vehebung Kosten soerurfachem idie

sbei Miieterschutzhäusern den Hauptmietzins für zwei Sahre,.bei
awderen Wohnhäusern den doppelten Zahresbruttomietzins über-

steigen. Trifft letzteres zu, kann um Fondshilfe angefucht werben;
Als Fonsdshilfe kann ein Darlehen bis zueHähe uber Wiederher-
stellungslostien, -die Tibernahme einer Vürgschaft durch den Fonds
oder-die Gewährung von Sinsenzuschüffen für fremde Darlehen

"

angefacht werben.
‘

Im folgenden werden die wesentlichen Teile des Ver-

fahrens zur Erlangung einer Fonsdshilfe aufgezeigt;
Grundlage für diese Darstellung lann derzeit nur »der Gesetzes-
test sein, idsa die Details über den Vorgang des Verfahrens

« und die hier erforderlichen Mustervoodrucke noch in Ausarbeitung
begriffen sind; die Herausgeber müssen sich daher nach Fest-
legung dieser Details allenfalls im Wege eines Nachtrages Er-

gänzungen oder Richtigstellungen vorbehalten.

I. Vorbereitungen für idie Einbringung des sGesuches um eine

Fon-dshilfe.
Sn allen Fällen ist vorerst sdie bauwirtschaftliche

Genehmigung und, wenn die Wiederherstellungsarbeiten der
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baubehördlichen .Bewilligung«unterliegen, auch »diese von der

zuständigen Baubehörde (-Gemeinde, Bezirkshauptmannschaft,
Magisstrat) zu ermittelt. Jm Falle seiner bloß anzeigepflichs
tigen Baufiihrung ist »die Anzeige von Oder Bauhetstellunsg
bei der Vaubehörde zu erstatten und sdie Kenntnisnahme der

Anzeige bzw. sder Ablauf der in einzelnen Bauordnungien vor-

gesehenen Frist abzuwarten. sur Durchführung dieses Bauder-

fahrens wird bereits die sHeransziehung eines befugten Bangen-erbe-
treibenden (z. SB. Baumeisters) notwendig sein, da die Namhafts
machung eines Vaufiihrers bei allen Baufiihrungen erforder-
lich ist. Dieser wird sowohl mit der Planoerfsassunsg wie auch
mit der Einbringungsder Wusansuchen sbei den Baubehöriden in
der Regel betraut werden. Aus Anlaß dieser baubehsördlichen
Schritte wird- auch regelmäßig vom Baufiihrer bereits ein

Kastenvoranschlsag fiir den Gesuchssteller ausgearbeitet werden.
Der genehmigte Bauplans und uber verfaßte Kosten-veranschlagt
können dann für sdas Ansuchen um Fondshilfe in der Regel-
Verwendung -sinden. Außer-dem ist fiir sdas Ansuchen um Fonds-
hilfe ein vollständiger Gsrundbuchsauszug über die Liegen-
schaft des beschädigten und wiederherzustellenden Wohnhauses beim

zuständigen Grundbuchsgericht zu beschaffen. Dieser Grundbuchs-
ausng wir-d schon lbeim Anisuchen um Baubewilligung erforderlich
sein. Zur weiteren Vorbereitung des Fondshilfeansuchens könnte
auch jetzt schon vom Vauführer seine Gegenüberstellung des

Altbestandes ides Wohnhauses und dies Neubestandses nach
Maßgabe der beantragten Wiederherstellungsarbeiten verfaßt
wet-ben.

II. Ansuchen um Fondshilfe.
·Steht der Wiederherstellung vom baubehördlichen Stand-

punkte nichts mehr entgegen, dann kann das Ansuchen um

Fondshilsfe eingebracht werden. Das Ansuchen.«ist an das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung
des Wohnhauswiederaufb-aufonds) in Wien IV, iStalinplag 8,
zu richten und beim Lanidseshiauptmanm in dessen Gesbietss

bereit!) die sLiegensschaft liegt, oder bei bee durch Anordnung, sdie
jeweils rechtzeitig ibekanntgegseben werden wird, zur Entgegen-
nahme der Ansuchen ermächtigten nachgeordneten Dienststelle
(Vezkrkshauptmannschaft, Gemeinde) unmittelbar einzureichen.
Für die Ansuchen und Beilagen zu diesen wer-den im Verlag der
Ostettekchischen Staatsdruckerei in Wien III, ERennweg 16,
Mustek aufgelegt. Allensalls werden »diese Drucksorten auch in

»

den Landern zu beziehen sein. Hierüber werden gesonsderte Be-
kanntmachungen ergehen. In dem Ansuchen ist Art und Höhe der
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Fondshilfe san-zugeben. Dem Anfnchen sind jedenfalls anzuschließen,
ein Voll-ständiger Grundbnchsauszug der Liegenfchaft, die Bau-

—bewilligun-g -(ba«nbehördliche Kenntnisuahme), idie sbauwirtschafts
liche Genehmigung und eine Zusammenstellung.der Bauloften
(Koftenvoranfchl·ag)- weiters bei Anfuchen um Ilbernahme der

Bürgfchaft unsd Gewährung von siiifenzufchiissen die Darleheuss
zusicherung eines Krseditinstitutes. Sm Ansuchen felbft werden noch
die Angaben iiber den Altbestand vor Eintritt des Kriegsschadens,
über »den Bauzustanid im Zeitpunkte der Einreichung unsd über
den geplanten Wiseder-aufbau Aufnahme zu finden haben. Zur
Erleichterung ider Gesnchssverfasfmig werden weitgehendst Muster
zur Verfügung stehen. Die Erläuterung der Druckvorlagen wird
in einem besonderen Merlblatt enthalten fein.

III. Behandlung sder Anfuchen.
Nach idem Gesetz hat der Landeshauptmann sdie Ge-

fuchsangaben zu iiberpriifen und zu begntaehten. Er

wir-d sich hiebei niöglichierweife sder Vaubehärden bedienen. Nach
Uberprüfung hat .-der Lan-deshauptmann jdie Anfnchen an das

Vundesministerinm für Handel nnd Wiederaufbau (Verwaltung
des Wohnhauswiederaufbaufonds) mit einem Antrag weiterzu-
leiten. Die Ansnchen werden fodann ider Kommifsion für lden.

Wohnhanswiederaufbau zur Begutachtung vorgelegt. Nach Ve-

gutachtung durch «Die Kommission obliegt die Entfchseis
dung über die Anfuchen dem Vunsdesminister für Handel und

Wiederauf-bau. Für die Neihung lder einlangenden Anfuchen wird«

ein Dringlichkeitsftufenplian maßgebend sein. Für«—die
Flüssigmachung der Darliehenshilfe win ein Vauratenplan,
das ist eine Aufstellung, die festlegt, nach welcher Leistungsfolge
die Darlehensvaten zur Anweisung gelangen, die Grundlage bilden.
Die näheren Bedingungen, unter den-en idie Fondshilfe im Einzel-
fall zuerkannt wir-d, werden in den vom Vunsdesminister für
Hansdel.und Wiederausban zu erlassen-den Vewilligungsbefcheid
aufzunehmen fein. Die Entscheidung des Bundesminifters
über das Ansuchen kann auf Statt-gehung, allenfalls unter Auf-
Iage von Bedingungen, oder anf Ablehnung lauten,;.-das An-

lud)?" kann aber auch in jedem Stadium zur Verbesserung
oder Ergänzung an den Gesuchsteller oder die nachgeordneten
Behörden zurückgseleitet werben.

Der Vefcheiid müßte insbefondere enthalten-
'

1“. Art, Höhe und Zweck der zugefprochenen Fondshilfe
unter gleichzeitiger lFestlegnng der Art der Durchführung »der

Wiederherftellungsarbeiten.
Oel le : - H a inz e r, WohnhansiWiederanfbanQ 4
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2. Die Bedingungen für die Tilgung des Darlehens.
3. Die Verpflichtung zur grundbiicherlichen Sicherstellung des

gewährten Darlehens; ses wäre zweckmäßig, die Durchführung ber.

grundbiicherlichen Sicherstellung idem Gefuchssteller zu überlassen-
ihm jedoch hiefiir »die notwendigen Muster (Schul-dschsein) zur

Verfügung zu »stellen. Das Bundesminifterium könnte ssich dann

auf die Entgegennahme des Niachweises der durchgefiihrteu grund-
biicherlichen Sicherstellung beschränken. Grundbuchsrechtlich dürfte
gegen diesen Weg kein Hindernis bestehen, weil üblicherwesise
auch der Darlehensschuldner antragsberechtigt ist.

4. Die Bedingungen für sdie Flüssigmachung des Darlehens.
5. Der Beginn und Endtermin für die Durchführung sder

Wiederherstellungsarbeiten.
‘

«

6. Die Angabe der Gründe für einen Widerruf.
7. Der Auftrag zur lLegung einer Endabrechnung und zur

Vorlage des Benützungskonsenses. - —

.

Der Bescheid über die Gewährung der Fondshilfe soder die

Ablehnung (mit Nechtsmittelbelehrung und Begründung) wird

dem Gefuchsteller und dem Landeshauptmann zuzustellen sein.

IV. Abschließende Maßnahmen.

Nach Zustellung des Bewilligungsbescheides hat der ch-

suchfteller einen Schuldscheiu auszufertigen, zu unterschreiben,
und die Unterschrift «beglsaubigen zu lassen. lEine Ilnterfertigung .

durch den Fonds ist nicht erforderlich. Der Gesuchfteller hat
weiter das sGrundbuchsgesuch für die grundbiicherliche Sicher-
ftellung des bewilligten Darlehens samt den notwendigen Bei-

lagen, insbesondere Schuldscheiu und -Bewilligun-gsbeschei-d, beim

zuständigen Grundbuchsgericht einzureichen. Nach (Eintragung
des Pfandrechtes im sGrundbuch hat der Gefuchsteller den Be-

willigungbeschluß des Grundbuchsgerichtes, seinen ergänzteu
Grundbuchsauszug, aus dem die grundbücherliche Sicher-
stellung des Darlehens hervorgeht, sowie den Schuldschein (in
Urschrift) idem Bundesministerium für Handel und Wiederauf-
b.au vorzulegen. Die technischen und rechtlichen Voraussetzungen
für den Beginn mit den Wiederherstellungsarbeiten wären damit
gegeben. Bei der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage wird es

notwendig sein, bereits in diesem Zeitpunkt Borschüsse zur Jn-
Cmgtlfthmse der Bauarbeiten zu gewähren. Die weitere Aus-
zUhIUUg des Darlehens wird sich nach dem oben erwähnten
VFUVCMUPIM richten. Nach Rückzahlung des Darlehens wird hie"
LOschUng des Pfandrechtes im sGrundbuche einzutrsagen sein. Es
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wir-d aber keinem Anstand begegnen, auch fchon früher Teil-

löschungen entsprechend der Rückzahlung des Darlchens im Grund-

bnche durchführen-zu lassen.

§ 19. (1) Durch den Bescheid, mit dem die Fondshilfe be-

willigt wurde, erwirbt der Bewerber einen Anspruch. Die Bewilli-

gung kann jedoch widerrnfen werden, wenn der Bewerber durch
fein Verschulden mit den Wiederherstellungsarbeiten nicht binnen

sechs Monaten nach Verständigung von der Bewilligung begonnen,
diese nicht gehörig fortgesetzt oder nicht zeitgerecht beendet hat oder

bei der Durchführung der Wiederherftellungsarbeiten in wesent-
lichen Punkten eigenmächtig von dem der Bewilligung zugrunde
gelegenen Banvorhaben abweicht. Wird der Widerruf ausge-

sprochen, sind bereits zugezählte Darlehen unter Beobachtung einer

höchstens einvierteljährigen Kündigungsfrist zur Rückzahlung zu
kündigen. - i

«

(2) über den Anspruch des Bauwerbers auf die Fondshilfe
kann weder durch Abtretung, Anweisungoder Verpfändung noch
auf irgend eine andere Weise unter Lebenden versügt werden. Dieser
Anspruch kann auch nicht von Dritten in Exekution gezogen werden.

Durch den Bescheid, mit dem die Fondshilfe bewilligt wird,
erwirbt der Bewerber einen höchstpersönlichen unpfändbaren
Anspruch, über den auch nicht in anderer Weise unter Lebenden
verfügt werden kann. Des weiteren sind die Fälle des Wider—

rufes aufgestellt, der insbesondere dann eintritt, wenn mit den
Wiederherstellungsarbeiten nicht fristgerecht begonnen oder
diese nicht gehörig fortgesetzt oder vollendet wurden oder eigen-
mächtig vom Bauplan'in wesentlichen Punkten abgewichen wird.

Die Geltendmachung des Widerrufes ist an die sschuldhafte
. Nichtbeachtung der auf-gestellten Bedingungen hinsichtlich des

Banbeginnes, der Vaufortfiihrnng, »der Vauvollendung nnd der

Baudurchfiihrung geknüpft. Ob eine Abweichung in wesentlichen
Punkten vorliegt, wird wie bei § 17 auch hier im Einzelfall zn

beurteilen sein. Der Widerruf wir-d wie die Fondsgewiihrnng
vom Bundesminister fiir Handel unsd Wiederaufbau bescheidmiißig
ausgesprochen. Einer amtswegigen Riicknahmse des Bescheides nach
§ 68, Abf. (2), allgemeines Verwaltnngsverfahrenssgesetz, BGBL

Str. 274/1925; steht der vom Bewerber erworbene Rechtsanspruch
aus dem Bescheide ent-gegen. Da ausf idas Verfahren fiir die Ent-

scheidung über ein Ansuchen um Fondshilfe kdie llEIZestiminnngen».
des allgemeinen Verwaltungsversahrensgefetzes Anwendung finden,
gelten insbesondere-auch »die Bestimmungen ides § 69 dieses Ver-

sahrensgefetzes iiber die Wiederaufnahme sdcs Verfahrens Als

4.
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gesetzliche Folge des Widerrufes tritt der Verlust des Anspruches
aus die noch nicht geleistete Fondshilfe und sdie Kündigung der
bereits zugezählten Darlehensbsetriige ein. Dem Zweck der wid-

mungsgemäßen Verwendung der Fondshilse entsprechen die Be-

stimmungen sdes Abs. (2). Der Übergang des Anspruches aus die
Erben des Bewerbers ist zugelassen.

V. Altmieter.

§ 20. (1) Der Hauseigentiimer hat Mieträume, die nach den

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes wiederhergestellt wurden, dem

Altmieter, oder falls-dieser verstorben, seinen nahen Angehörigen
l§ 19, Abs. (2), 8. 11, SUIietengeieb], die mit ihm bei Eintritt
der Kriegseinwirlung — im gemeinsamen Haushalt gelebt haben-
vor der erstmaligen Vermietung anzubieten. Hiezu genügt die Ab-

sendung eines eingeschriebenen Briefes an die zuletzt bekannte An-

schrist. Der Altmieter oder seine nahen Angehörigen müssen binnen
30 Tagen das Anbot annehmen, widrigensalls das Optionsrecht et-

loschen ist.
(2) Altmieter ist, wer im Zeitpunkt der Kriegseinwiriung

Mieter der nunmehr wiederhergestellten Mieträume war.

In diesem Gesetz sind eine Reihe von Bestimmungen vor.
gesehen, um dem Attmieter, das ist der Mieter, der im Zeitpunkt
der Kriegseinwirkung die nunmehr wiederhergestellten Miet-
räume in Bestand genommen hatte, nach Möglichkeit seine

frühere Wohnung wieder zu verschaffen. Andererseits trägt das
Gesetz dem Gedanken Rechnung, daß trotz Berücksichtigung der
Altmieter eine Verzögerung der Verwendung der wieder—

hergestetlten Wohnungen vermieden werden muß. F 20 bestimmt
daher, daß der Altmieter — im Falle seines Todes seine nahen

Angehörigen -— ein Optionsrecht hat, das er jedoch innerhalb
von 30 Tagen nach Absendung eines eingeschriebenen Briefes
an die zuletzt bekannte Anschrift ausüben muß.

Das Gesetz regelt das Optionsrecht cdes Altmieters und

seiner nahen Angehörigen hinsichtlich der Mieträume, die nach
den Bestimmungen des WohnhausiWiederausbaugesetzes wieder

hergestellt wurden. .

Näheres hierüber siehe bei § 31.

VI. Steuer- und gebilhtenrechtliche Bestimmungen. .

§ 21. (1) Leistungen des Fonds nach § 15, Abs. (1), lit. a,
werden nur in denjenigen Ländern gewährt, in denen für wieder-

hekgestellte Wohnhäuser eine mindestens eojährige vollständige Be-
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freiung von der Grundsteuer und von allen Abgaben eingeräumt
wird, die von den Ländern und Gemeinden vom Gebäudebefitz oder
vom Aufwand für Wohnzwecken und Zwecken eines gewerblichen Be-
triebes dienende Räume zulünftig eingehoben werden.

(2) Die Landesgesetzgebung wird ermächtigt, solche Be-

freiungsbestimmungen schon vor Erlassung des GrundsteueriGrunds
satzgesetzes l§ 11, Abs. (1), des Finanzausgleichsgeseszes 1948, BGBl.
Nr. 46/1948] zu erlassen.

§ 22. (1) Die zur Durchführung der Bestimmungen dieses
Bundesgefetzes erforderlichen Schriften, Amtshandlungen, Ur-

kunden, Protokolle, (Eingaben, amtlichen Aussertigungen und Zeug-
nisse sind von den Stempels und Gerichtsgebühren befreit.

(2) Die vom Fonds ausgegebenen Teilfchuldverschreibungen
sind von Kapitalsverkehrssteuern befreit.

(3) Werden Wiederaufbauvorhaben aus Mitteln des Fonds
gefördert, so sind die zur Durchführung eines solchen Borhabens ab-

geschlossenen Nechtsgeschäste von den Stempels und Rechtsgebühren
befreit. Für die grundbiicherliche Durchführung solcher Rechts-
gefchiifte sind feine Gerichtsgebiihren zu erheben.

, (4) Die Begünstigungen nach Abs. (3) finden auch aus Rechts-
geschäste und grundbücherliche (Eintragungen Anwendung, die einem

durch andere bundess oder landesgesetzliche Förderungsmaßnahmen
begünstigten Wiederausbau dienen. Sind solche Nechtsgeschäste vor

dem Inkrafttreten dieses Bundesgeseizes abgeschlossen oder·die Gin-

tragungen vor diesem Zeitpunkt vorgenommen worden, tritt diese
Befreiung nur in jenen Fällen ein, in denen die Gebühren unter

Hinweis auf diesen Berwendungszweck auf Ansuchen gestundet
wurden.

«

Der Wiederaufbau soll dadurch gefördert werden, daß von

der Einhebung einer Grundsteuer und sonstigen Realsteuem in

Ansehung der wiederhergestellten Wohnungen abgesehen werden
soll. Weiters sehen diese Bestimmungen die notwendigen steuer-
und gebührenrechtlz‘chen Befreiungen vor.

Nach sdem Wortlaut ides Abs. (1) hat sich die von am

Ländern einzuräumende sSteuerbefreiung auf alle wiederher-
- gestellten Wohnhäuser zu erstrecken, gleichgültig ob Fondshilse in

Anspruch genommen wird oder nicht. Es muß sich aber um Wohn-
hänser handeln, idie durch Kriegseinwirlung beschädigt ober szw
Hört wurden. Nach der Absicht des Gesetzgebers soll durch «bi-eh;
Bestimmung eine Entlastung jener Personen eintreten, die irgend-
wie »die Kosten sder Wiederherstellung tragen ssiehe auch § 15,
Abs. (4)]. Die Grundsteuer bildet sderzeit der Erstarrungsbetrag



54 Wohnhaus-Wiederaufbaugeseh. §§ 22 bis 24.

im Sinne der Verordnung vom 13. März 1940, DREIBL l S. 571.

Die Ermächtigung nach Abs. (2) folgt sder Zuständigleitsverteilung
auf dem Gebiete der Steuern, derzufolge die Grundsteuer
nach § 9 des Finanzausgleichsgesetzes, VGVL mr. 46/1948, eine

ausschließliche Oemeinsdeabgabe ist, idie sNegelung der Erhebung
nnd Verwaltung aber im Falle »der landesgesetzlichen Regelung
nach § 11, Abs. (1), der Erlassnng eines Grundsatzgesetzes des

Vundes bedarf. Ob »die Voraussetzungen des § 21 durch idie

Landes-gesetzgebung erfüllt sind, entscheidet im Einzelfall der

Bunsdesminister für Handel und Wiederaufbau im Zusammenhang
mit der Entscheidung über die Fon-dshilfe. Der Förderung des

Wiederausbaues dienen auch die Bestimmungen ides § 22. Die

Befreiung erstreckt ssich auf die Stempels unsd Gerichts-gebühren-
Ob hierunter auch die Bundesverwaltungsabgaben nach § 78

QDBQ’). fallen, ist zweifelhaft. Diese Frage ist aber eher zu ver-

neinen, da sder Gesetzgeber diese Abgaben sonst ausdrücklich hätte
anführen müssen. Abs. (4) begiinstigt auch Nechtsgeschäfte nnd

grundbiicherliche ·Eintragnngen, die im Zuge cder von einzelnen
— Ländern bereits durchgeführten Förderung des Wiederausbaues

vorgenommen worden sind.
'

«

Es sind daher insbesondere alle die Wiederherstellung eines

Wohnhauses oder die Erfüllung der Beitragspflicht nach diesem
Vundesgesetz betreffenden Eingaben samt Veilagen von den

Stempelgebiihren und die Grundbuchseingaben »von den Gerichts-
gebühren befreit.

VII. Auslösung des Fonds.
§ 23. Der Fonds ist vom Bundesministerium für Handel und

Wiederaufbau im Einvernehmen , mit dem Bundesminifterium
für Finanzen durch eine mit Zustimmung des Hauptausschusses
des Nationalrates zu erlassende Verordnung aufzulösen, wenn nach
Durchführung seiner Aufgaben die Abrechnung ergibt, daß alle Ver-

pflichtungen des Fonds berichtigt sind. Ein allsälliger Vermögens-«
rest ist der Wohnungsfiirsorge zuzuführen.

Diese Bestimmung setzt Form und Zeitpunkt der Auflösung

Eies Fonds sowie die Verwendung allfälliger Vermögensrestc
est. «

VIII. Strasbeftimmungcn. ·

§ 24. (1) übertretungen der Bestimmungen dieses Bundes-
geseizes werden« insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung
unterliegen, als Verwaltungsübertretnng von der Bezirks-verwal-



Wehways-Wiedexausbaügeietz. §§ 24 bis 27. 55

tungsbehörde mit Geld bis zu.30.000 S, im Nichteinbringungsfalle
mit Arrest bis zu drei-Monaten bestraft, bei erschwerenden Um-

ständen kann Arreststrase an Stelle oder neben der Geldstrafe ver-

hängt werden. _

(2) Wer zum Zwecke der Umgehung oder Vereitelung der Ve-

stimmungen dieses Vundesgefetzes unwahre oder unvollständigeAni
gaben macht, sonst diese Bestimmungen zu umgehen sucht, insbe-

sondere zu diesem Zwecke Leistungen verspricht oder sich versprechen
läßt, zu solchem Verhalten anstiftet oder hiebei mitwirkt, ist in

gleicher Weise strafbar.
(3) Die verhängten Geldstrafen fließen dem Fonds zu.

§ 25. Wer Geldbeträge, die ihm auf Grund dieses Bundes-

gesetzes gewährt worden sind, ihrer Bestimmung entzieht und da-

durch die.Erreichung des in diesem Vundesgesetz vorgesehenen
Zweckes vereitelt oder gefährdet, macht sich eines Verbrechens schul-
dig und wird mit Kerker von sechs Monaten bis zu einem Jahr-
wenn aber der zweckwidrig verwendete Varbetrag 5000 s über-

steigt, mit schwerem Kerker von ein bis fünf Jahren bestraft. Neben

der Freiheitsstrase kann eine Geldstrafe bis zu 100.000 S verhängt
werden.

, § 26. Die Mitglieder der Kommission (§ 5), die während der
Dauer ihrer Bestellung oder-nach Erlöschen ihrer Funktion ein

ihnen beiAusiibung ihrer Tätigkeit bekanntgewordenes und als

solches bezeichnete-z Geschäfts- oder Betriebsgeheininis durch Mit-

teilung oder« Veröffentlichung verletzen oder es zu ihrem oder

eines anderen Vorteil verwerten, werden, wenn die Handlung nicht
nach einer anderen Vorschrift mit strengerer Strafe bedroht ist,
wegen Vergehens mit Arrest von drei Monaten bis zu zwei Jahren
bestraft. ..

Diese enthalten.Strafbestimmungen zur Sicherung der-wick-

mungsgemäßen Verwendung der Fondshilfe; geringere Verstöße
sind den Verwaltungsbehörden zugewiesen.

Die Strafbestimmungen stehen zum Teil zu § 43 Mietem

gesetz nnd § 22 Wohnungsansorsdernngsgesetz in Widerspruch; es

muß jedoch angenommen werden, daß die Vorschrift des Wohn-
hanssWicderaufbaugesetzes als :des späteren Gesetzes gilt.

Zweites Hauptstück.

» § 27. (1) Aus die mit Foudshitfe wiederhekgesteaien Woh-
nungen sind die Bestimmungen des Wohnungganforderungsgesetzes-
StGVL Nr. 138/1945, in der derzeit geltenden Fassung mit der
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nachfolgenden Abänderung anzuwenden. Der Altmieter (§ 20) hat
vor den im § 15, Abs. (1), des Wohnungsansordernugsgesetzes ge-
nannten Personen auf die von ihm im Zeitpunkt der Kriegseinwirs
kung bensihte und wiederhergeftellte Wohnung Anspruch. Kann fein
Anspruch nicht erfiillt werden, fo ist er bei der Vergebung der mit

Fondshiife wiederhergeftellten Wohnungen vor den im § lä-

Abs. (1), des Wohnungsanforderungsgeseges genannten Personen zu
berücksichtigen. Dies gilt sinngemäß fiir den Hanseigentiimer hin-
sichtlich der von ihm im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung benützten
Wohnung. «

(2) Die Bestimmung des Abf. (1) tritt gleichzeitig mit dem

Wohuuugsanforderungsgefeg außer Kraft.

Drittes Hauptftiick.

§ 28. Von der Anforderung nach den Bestimmungen des Woh-
nungsanforderungsgeseszes, StGBl. Nr. 138/1945, in der derzeit
geltenden Fassung find Nänme aller Art ausgenommen, die durch
Kriegseiuwirluug unbewohubai geworden find und wiederher-
geftellt werben, sofern die Wiederherstellung Aufwendungen er-

fordert, die im Verhältnis zur Anzahl und Beschaffenheit der
Näume als erheblich anzusehen find, und auf die Inanspruchnahme
öffentlicher Mittel ausdrücklich verzichtet wird.

·

§ 29. Der Altmieter, der nach Inkrafttreten diefes Bunde-.

gesetzes ohne- Inanspruchnahme öffentlicher Mittel die bis zur
Kriegseiuwiriung von ihm beuiihten Näume wiederherstellt, hat
Anspruch auf die wiederhergestellten Mieträume. Die Bestim-
mungen des § 20 find finugemiiß anzuwenden.

Fiir die Wohnraumlenlcung der wiederhergestellten Woh-

nungen gelten folgende Grundsätze: Wurden Wohnungen mit

Fondshilfe wiederhergestellt, so gelten die Bestimmungen des

IVohnungsanforderungsgesetzes," jedoch hat der Altmieter tin--

bedingt Anspruch auf seine. frühere Wohnung, wenn sie wieder
hergestellt wird. In allen anderen Fällen werden aber die Alt-'
mieter zumindest vor den in der ersten Dringlichkeitsstufe ge-
nannten Personen bei der Vergebung von mit Fondshitfe wieder-
hergestellten Wohnungen berücksichtigt. Wurden Wohnungen
ohne-Fondshilfe wiederhergestellt, so unterliegen sie weder
den Bestimmungen des Wohnungsanforderungsgesetzes noch
der gleichzeitig aufgehobenen Kriegs—Einwirlezmgsverordnung'\
(DRGBl. I, 8.546/1943). Der Altmieter, der ohne Inanspruch-
nahme von Fondshilfe baut, _hat einen Anspruch auf seine
frühere Wohnung. Die Durchsetzung dieses Anspruches ist dem
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ordentlichen Rechtswege vorbehalten. Soweit in solchen Fällen
.Alimieter nicht mehr in den Besitz ihrer früheren Wohnung ge-

langen, werden sie — wie oben “ausgeführt — bevorzugt berück-
sichtigt. «

Bemerkt wird, daß F 3 des Wohnungsanforderungsgesetzes
nur auf jene Fälle Anwendung findet, in denen nicht eine

Wohnung wiederhergestellt, sondern ein bisher iiberhaupt noch
..

nicht bestandener Bau errichtet wird.

Das Gesetz regelt idise Anwendbarkeit des Wohnungsanfors
derungsgesetzes auf die mit Fondshilse wieder hergestellten
Wohnungen und hie Berücksichtigung des Altmieters.

_

Das Geer regelt weiters die {Frage, inwieweit Räume, die

ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel, demnach insbesondere
ohne Inanspruchnahme von -Fondshilfe wieder hergestellt wurden,
von den Bestimmung-en sdes Wohnungsanforderungsgesetzes ans-

genommen sind.
Das- Gesetz behandelt schließlich die Rechte sdes Altmieters,

der nach Inkrafttreten des WohnhanssWiederaufbangesetzes ohne·
Inanspruchnahmeöffentlicher Mittel seine friihere Wohnung wieder

herstellt.
Näheres hierüber siehe bei § 31.

Viertes Hauptftiicb
- § 30. Hat der Vermieter eines hinsichtlich der Mietzinsbils

hung dem Mietengesetz unterliegenden Hauses zur Behebung durch
Kriegseinwiriung verursachter unbedeutender Erhöhen s§ 2, lit. c)
Aufwendungen gemacht, so kann dieser Betrag bei Berücksichtigung
der in den letzten drei Jahren nicht zu Jnstandhaltungszwecken ver-

wendeten Teile der Hauptmiets (Snstandhaltungs-) sinse in Ab-

zug gebracht werden.

Gemäß s 7 MG. kann die Erhöhung ‚eines Hauptmietzinses
wegen Instandhaltungsarbeiten nur begehrt werden, soweit diese

Instandhaltungsarbeiten nicht in den in den letzten drei Jahren

angesammelten Hauptmietzinsen —- in der "sogenannten Haupt-
mietzinsreserve -— 'Deckung finden. Nach der bisherigen Judi-
katur wurde ein Kriegsschaden nicht als Instandhaltungsarbeit
im Sinne des § 7 MG. anerkannt. Nach den Bestimmungen des
Gesetzes soll nunmehr 'auch ein unbedeutender Kriegsschaden
insoweit berücksichtigt werden, als seine Behebungskosten wie

die Kosten einer anderen Instandhaltungsarbeit zunächst von

der.Hauptmietzinsreserve in Abzug gebracht werden können.
Eine Erhöhung des Hauptmietzinses zur Deckung einer Instand-

haltungsarbeit wird daher in diesem Falle in Zukunft sehen
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‚möglich sein, soweit die Hauptmiclzz‘nsreserve unter Berück-

sichtigung der Kosten des Kriegsschadens zur Deckung der
Kosten der Instandhaltungsarbeit nicht ausreicht.

Das Gesetz regelt sdie {Frage, inwieweit Aufwendungen zur
Behebung von unbedeutenden Kriegsschiiden anläßlich eines An-

trages auf durch eine Justandhaltungsarbeit verursachte Erhöhung
des Hauptmietzinses berücksichtigt wer-den können.

Näheres hierüber siehe bei § 31.

Fünftes Hauptstiich
I. Aufhebung deutscher Rechtsvorsrhristcu.

§ 31. Die §§ 1, Abs. (3), 2 bis 6, 7, Abs. (1)- und-s, der

Verordnung über die Einwirkung von Kriegssachschiiden an Ge-
bäuden aus Miet- und Pachtverhältnisse vom 28. September 1943,‘
Deutsches RGBl. I S. 546 werden aufgehoben.

Das Gesetz verfügt idie Aufhebung der !?lriegeseinwirlungg=
verordnung sbis auf § 1, Abs. (1) und (2)- ohne Niickwirkung.

Näheres hierüber siehe in ider folgen-den systematischen
Zusammenstellung.

"Die Beantwortung der {Er-age, wie weit sich -bie Bestim-
mungen des Mietengesetzes, Wohnungsansorderungsgesetzes und
der Kriegseinwirlungsverordnung (Berordnung vom 28. Sept.
1943, DNGBl. I S. 546) auf sdie mit oder ohne Fondshilfe wieder

hergestellten “Räume auswirken, und
_

sdie {frage, welche Bedeutung »die Beitragspslichst der Hauseigen-
tümer fiir die Mieter in mietrechtlicher Beziehung hat-
sind für ben Erfolg des WohnhaussWiederaufbaugesetzes von

besonderer Wichtigkeit. Leider wurden diese Fragen —- offenbar
wegen ·der großen (Eile, mit der dieses {Be-[eg geschaffen wurde —

in·.verschie-denen Paragraph-en zerstreut behandelt.
Sweets besserer Ubersicht wird nunmehr im- nachfolgenden

der Versuch einer systematischen Darstellung sder durch das .-

WohnhaussWiederausbaugiesetz ausgeworfen-en Probleme auf dem
Gebiete des Mietrechtes und der Wohnraumleukung (Woh·nungs-
ansorderung) unternommen., _

-

- Aus den Bestimmungen des WohuhaussWiederausbaugesetzes
und aus ider Tatsache, daß dieses Bundesgesetz einzelne in Betracht ,

kommende Materien nicht besonders behandelt und daher« die
bksher auf diesem Gebiet gelten-den Vorschriften weiter zur

nglelxkllfkung kommen müssen, lassen lsich folgenbe Örlm-b‘föße
e : .


